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Mandanteninformation Februar 2010 
 
 
Wir berichten in dieser Ausgabe über folgende Themen im Detail: 
 
 

1. Abzugsfähigkeit bei Dienstreisen mit Urlaub: Rechtsprechungsänderung 
2. Vorsteuerabzug: 10%-Grenze gilt weiterhin 
3. Buchführungspflicht hängt auch von den Auslandsumsätzen ab 
4. Abgabe von Speisen und Getränken: 7% oder 9%  
5. Neues zur Kfz-Nutzung aus dem BMF 
6. Abzinsungspflicht für unverzinsliche Gesellschafterdarlehen 
7. Erkennbarkeit des Missbrauchs der Vertretungsmacht durch GmbH-GF 
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1. Abzugsfähigkeit bei Dienstreisen mit Urlaub: Rechtsprechungsänderung 

 

Kernfrage 
Wird an eine Dienstreise noch ein privater Urlaub angehängt, stellt sich die Frage nach der 
Abzugsfähigkeit der Kosten für den beruflichen Anteil. Problematisch waren insbesondere 
Kosten für die Hin- und Rückreise, da diese sowohl beruflich als auch privat veranlasst 
gewesen sind. Die Finanzämter haben regelmäßig den Abzug mit Hinweis auf das sog. 
Aufteilungsverbot versagt. 

 

Sachverhalt 
Der Steuerpflichtige hat für vier Tage eine Computer-Messe in den USA besucht und 
anschließend noch drei Tage Urlaub dort verbracht. Die den vier beruflichen Tagen 
zuzuordnenden Aufwendungen wurden vom Finanzamt zum Abzug zugelassen. Die Kosten 
des Hin- und Rückfluges wurden nicht anerkannt, da sie auch privat veranlasst gewesen seien. 

 

Entscheidung 
Der Große Senat des BFH hat entschieden, dass Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei 
gemischt beruflich und privat veranlassten Reisekosten grundsätzlich zeitanteilig aufgeteilt 
werden können. Voraussetzung ist, dass die beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und 
nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Notfalls sind die Anteile zu schätzen. Eine 
Aufteilung ist jedoch dann nicht zulässig, wenn eine Trennung nach objektivierbaren Kriterien 
nicht möglich ist. 

 

Konsequenz 
Der BFH hat seine bisherige Rechtsprechung geändert. Danach hatte er dem § 12 Nr. 1 Satz 2 
EStG ein allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt veranlasste Aufwendungen 
entnommen. Steuerpflichtige werden nunmehr Reisekosten in größerem Umfang als bisher 
zum Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten bringen. Zudem wird das Urteil auch 
Auswirkungen auf andere gemischt veranlasste Kosten haben. 

werden. 

 

 

2.   Vorsteuerabzug: 10 %-Grenze gilt weiterhin 

 

Einführung 
Das nationale UStG (Umsatz-Steuer-Gesetz) lässt den Vorsteuerabzug für den Erwerb von 
Gegenständen für das Unternehmen nur zu, wenn diese zu mindestens 10 % unternehmerisch 
genutzt werden. Die MwStSystRL (Mehrwert-Steuer-System-Richtlinie) kennt eine solche 
Beschränkung nicht. Die deutsche Regelung bedurfte daher einer Genehmigung der EU, um 
Anwendung finden zu können. Diese wurde erteilt, läuft jedoch zum 31.12.2009 aus. 

 

Neues aus der EU 
Die EU-Kommission hat nun Deutschland ermächtigt, die Ausnahmeregelung bis zum 
31.12.2012 beizubehalten. 
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Konsequenz 
Werden Gegenstände erworben, die zu weniger als 10 % genutzt werden, ist ein 
Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht möglich. Entscheidend 
sind die unternehmerische Nutzung und die ertragsteuerliche Behandlung. Der Ausweis als 
Betriebsvermögen oder nicht, ist hingegen insoweit ohne Bedeutung. Die 10 %-Grenze betrifft 
jedoch nicht die laufenden Kosten. Wird daher z. B. ein Fahrzeug angeschafft, das zu weniger 
als 10 % unternehmerisch genutzt wird, kann die Vorsteuer in Höhe des unternehmerischen 
Nutzungsanteils geltend gemacht werden. Bei Kosten, die ausschließlich die 
unternehmerische Nutzung betreffen, z. B. Reparaturkosten bedingt durch einen Unfall 
anlässlich einer rein unternehmerischen Fahrt, ist sogar der volle Vorsteuerabzug möglich. 

 

 

3. Buchführungspflicht hängt auch von den Auslandsumsätzen ab 

 

Einführung 
Unabhängig von der handelsrechtlichen Verpflichtung zur Buchführung werden 
Steuerpflichtige nach der AO zur Buchführung verpflichtet, wenn ihr Umsatz 500.000 EUR im 
Kalenderjahr überschreitet. Umstritten war bisher, ob nicht steuerbare Auslandsumsätze bei 
der Prüfung der Umsatzgrenze zu berücksichtigen sind. 

 

Fall 
Ein eingetragener Verein erzielte mit der Ausrichtung von Veranstaltungen im In- und 
Ausland Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Den Gewinn hieraus ermittelte der Verein durch 
Einnahmen-Überschussrechnung. Im Jahr 2004 tätigte der Verein steuerbare und 
steuerpflichtige Inlandsumsätze i. H. v. 2.797 EUR sowie nicht steuerbare Auslandsumsätze i. 
H. v. 563.611 EUR. Das Finanzamt forderte ihn daraufhin auf, Bücher zu führen und den 
Gewinn mittels Bilanzierung zu ermitteln, da es die Umsatzgrenze als überschritten ansah. Der 
Verein folgte dieser Auffassung nicht, da seines Erachtens die Auslandsumsätze insoweit nicht 
zu berücksichtigen seien. 

 

Neues Urteil 
Der BFH bestätigt die Finanzverwaltung. Die in der AO definierte Umsatzgrenze ist auf Basis 
sämtlicher Umsätze zu ermitteln, unabhängig davon, ob diese steuerbar sind oder nicht. 

 

Konsequenz 
Dem Urteil ist zuzustimmen, da die Notwendigkeit einer Buchführungspflicht nicht davon 
abhängig sein kann, wo ein Umsatz erzielt wird. Unternehmen mit entsprechend hohen 
Auslandsumsätzen müssen nun aber nicht in Panik verfallen. Das Finanzamt muss die 
Unternehmen zur Buchführung auffordern. Die Verpflichtung greift dann erst mit Beginn des 
auf die Aufforderung folgenden Wirtschaftsjahres. 
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4. Abgabe von Speisen und Getränken: 7 oder 19 % 

 

Einführung 
Ein für die Gastronomie unsägliches Thema ist die Bestimmung des zutreffenden Steuersatzes 
bei der Abgabe von Speisen und Getränken. Was in der Theorie einfach klingt, die Lieferung 
von Nahrungsmitteln ist begünstigt, Dienstleistungen in Verbindung hiermit nicht, beschäftigt 
die Finanzgerichtsbarkeit endlos. 

 

Rechtslage 
Das BMF hat sich in 2008 noch ausführlich zu der Thematik ausgelassen. Demnach kommt der 
Regelsteuersatz zum Zuge, wenn das Dienstleistungselement qualitativ überwiegt. In dieser 
Betrachtung sollte die Zubereitung der Speisen außen vor bleiben, da das BMF die 
Zubereitung als notwendiges Element der Vermarktung der Speisen ansah. Diese 
Grundaussage des Schreibens wurde kurz darauf durch ein Urteil des BFH ad absurdum 
geführt. Für die Praxis stellt sich daher unverändert die Frage, was ist zu tun?    

  

Neue Beschlüsse des BFH 

Der BFH hat nun offensichtlich die Nase voll. Er hat dem EuGH u. a. folgende grundlegenden 
Fragen zur Abgrenzung der Lieferung von Nahrungsmitteln gegenüber von 
Restaurationsdienstleistungen vorgelegt: Der BFH hält es aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht 
für zweifelhaft, ob es sich bei der Abgabe von Speisen zum sofortigen Verzehr überhaupt um 
eine Lieferung handelt. Hält der EuGH dies für möglich, so möchte der BFH wissen, ob Speisen 
und Mahlzeiten, die z. B. durch Kochen, Braten o. ä. zum sofortigen Verzehr zubereitet worden 
sind, als begünstigte Nahrungsmittel im Sinne der MwStSystRL gelten oder dieser Begriff nur 
Nahrungsmittel umfasst, die typischerweise im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden. 
Ferner erwartet der BFH vom EuGH eine Aussage darüber, ob die Zubereitung von Speisen als 
ein wesentliches Dienstleistungselement zu berücksichtigen ist, das in Kombination mit 
weiteren Dienstleistungen dazu führt, dass insgesamt eine nicht begünstigte Dienstleistung 
vorliegt. 

 

Konsequenz 
Die Anfragen des BFH lassen vermuten, dass dieser dazu tendiert, die Begünstigung sehr 
restriktiv anzuwenden. Nur wenn der EuGH zu dem Ergebnis käme, dass die Zubereitung von 
Speisen keine begünstigte Lieferung darstelle, würde steuerlich Klarheit herrschen, wenn dies 
auch nicht im Sinne der betroffenen Unternehmen wäre. Ansonsten wird es wohl trotz Klärung 
einiger grundlegender Fragen unverändert Streit um Details geben. Gastronomiebetriebe 
sollten prüfen, ob sie angesichts der beim EuGH anhängigen Verfahren Veranlagungen offen 
halten oder Rechtsmittel einlegen müssen. 
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5. Neues zur Kfz-Nutzung aus dem BMF 

 

Einführung 
Werden betriebliche Fahrzeuge auch für private Zwecke genutzt, so ist diese Privatnutzung zu 
versteuern. Zur Ermittlung des Privatanteils stehen, z. T. in Abhängigkeit vom Umfang der 
betrieblichen Nutzung, verschiedene Verfahren zur Verfügung, z. B. die 1 %-Methode sowie 
die Fahrtenbuchmethode. 

 

Neue Verwaltungsanweisung 
Das BMF stellt in einem aktuellen Schreiben dar, wie die private Kfz-Nutzung ertragsteuerlich 
zu ermitteln ist. Das Schreiben befasst sich u. a. mit den folgenden Themen: 

 

- Nachweis der betrieblichen Nutzung (grundsätzlich), 

- Nachweis einer betrieblichen Nutzung von mehr als 50 % als Voraussetzung für die 
Anwendung der 1 %-Methode, 

- Nutzung mehrerer betrieblicher Fahrzeuge, 

- Nutzung von Fahrzeugen für verschiedene Einkunftsarten, 

- Kostendeckelung, 

- Anforderungen an ein (elektronisches) Fahrtenbuch etc. 

 

Konsequenz 
Das Schreiben ist, von Ausnahmen abgesehen, ab dem 1.1.2010 anzuwenden. Es stellt 
weitestgehend, unter Berücksichtigung der Gesetzgebung und der Rechtsprechung, eine 
aktualisierte Zusammenfassung der bisherigen Verlautbarungen dar. Allerdings bietet das 
Schreiben auch eine besonders unerfreuliche Neuerung für den Fall, dass mehrere Kfz im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Konnte bei Einzelunternehmern mit mehreren 
betrieblichen Kfz ausgeschlossen werden, dass diese durch Familienangehörige genutzt 
werden, so wurde bisher nur die private Nutzung des Kfz mit dem höchsten Listenpreis der 
Besteuerung zugrunde gelegt. Nunmehr soll für alle Kfz der private Nutzungsanteil ermittelt 
werden, es sei denn, dass sie für eine private Nutzung nicht geeignet sind oder ausschließlich 
eigenen Arbeitnehmern überlassen werden. Wer eine solche Besteuerung verhindern will, 
muss für alle in Frage kommenden Kfz ein Fahrtenbuch führen. Allerdings ist zu erwarten, dass 
diese Auffassung des BMF demnächst die Finanzgerichte beschäftigen wird. Denn der Umfang 
der privaten Nutzung eines Kfz durch einen Unternehmer hängt von der Zahl der Nutzer ab, 
nicht jedoch von der Anzahl der durch den Unternehmer genutzten Kfz, m. a. W. man fährt 
nur einmal. 

 

 

6. Abzinsungspflicht für unverzinsliche Gesellschafterdarlehen 

Kernproblem 
Seit dem Jahr 1999 besteht für bilanzierende Unternehmen die Pflicht, unverzinsliche 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit einer (Rest-) Laufzeit von mindestens 12 Monaten 
in der Steuerbilanz mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen. Geschaffen wurde diese 
Regelung insbesondere für Rückstellungen, die aufwandswirksam eingebucht werden. 
Umstritten war hingegen die Frage, ob die Vorschrift auch erfolgsneutral entstandene 
Verbindlichkeiten erfasst. Wichtigster Anwendungsfall dürften Gesellschafterdarlehen bei 
einer GmbH sein, die häufig ohne Verzinsung und ohne Vereinbarung einer festen Laufzeit 
gewährt werden.            ./.. 



Mandanteninformation Februar 2009   -    www.christoph-nufer.de 6/7 

 

Sachverhalt 
Im Jahr 1998 hatte ein Gesellschafter "seiner" GmbH ein Darlehen über 16 Mio. DM gewährt, 
das der Finanzierung einer von der GmbH zu erwerbenden Beteiligung dienen sollte. Ein 
schriftlicher Darlehensvertrag wurde erst im Jahr 2005 abgeschlossen. Dieser sieht eine 
Verzinsung des Darlehens ab dem 1. Januar 2004 mit 1 % p. a., jedoch keine bestimmte 
Laufzeit vor. Das Finanzamt nahm für das Jahr 1999 eine Abzinsung vor, wobei es von einer 
Laufzeit von sieben Jahren ausging. 

 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof hat - wie bereits die Vorinstanz - die Auffassung des Finanzamts 
bestätigt. Nach Ansicht des BFH unterliegen auch unverzinsliche Gesellschafterdarlehen der 
Abzinsungspflicht. Dies gelte auch dann, wenn die Darlehenslaufzeit unbestimmt sei. In diesen 
Fällen solle die Laufzeit nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geschätzt werden. Aus dem 
formalen Argument, wonach das Darlehen nach den Vorschriften des BGB mit einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden kann, folgt nach Auffassung der BFH-Richter keine 
Ausnahme von der Abzinsungspflicht. 

 

Konsequenz 
Gesellschafterdarlehen sind unter dem Aspekt der Abzinsung gleich doppelt gefährlich: Zum 
einen werden solche Darlehen nicht selten - insbesondere bei einer Krise der GmbH - 
unverzinslich gewährt, zum anderen fehlt auch häufig die Vereinbarung einer festen Laufzeit. 
Im Zweifel geht die Finanzverwaltung hier von einer unbestimmten Laufzeit aus. Der in 
diesem Fall anzuwendende Abzinsungsfaktor von 0,503 führt in der Steuerbilanz zu einer 
annähernden Halbierung der Schuld. Abhilfe kann die vertragliche Vereinbarung einer 
Verzinsung schaffen. Der vereinbarte Zinssatz kann dabei auch deutlich unter dem Marktzins 
liegen. 

 

 

7. Erkennbarkeit des Missbrauchs der Vertretungsmacht durch GmbH-GF 

 

Kernaussage 
Ein Missbrauch der Vertretungsmacht durch einen Geschäftsführer einer GmbH ist für einen 
Rechtsanwalt als Geschäftspartner objektiv evident, wenn der Geschäftsführer in Vertretung 
der Gesellschaft einen hohen Geldbetrag auf ein „Anderkonto“ des Rechtsanwalts überweist, 
um sich diesen sogleich in bar übergeben zu lassen, ohne dass für die Transaktion ein 
plausibler Grund vorliegt. 

 

Sachverhalt 
Die klagende GmbH nimmt den beklagten Rechtsanwalt wegen der Übernahme und 
Durchführung eines Mandats zur Abwicklung eines vermeintlichen Bargeschäfts über dessen 
Anderkonto auf Schadensersatz in Höhe von rd. 450.000 EUR in Anspruch. Der 
Geschäftsführer der Klägerin hatte dem Beklagten mitgeteilt, dass die Gesellschafter der 
Klägerin erhebliche Eigenmittel in Binnenschiffe investieren wollten; das Geld läge bei der 
Bank. Um deren Kenntniserlangung von dem Erwerb zunächst zu vermeiden, wurde der 
Geldtransfer über das Anderkonto des Beklagten abgewickelt. Bei der Überweisung von der 
Bank an das Anderkonto hatte der Geschäftsführer der Klägerin die Unterschrift eines 
Gesellschafters gefälscht. Fünf Tage später übergab der Beklagte dem Geschäftsführer der 
Klägerin das Geld in bar; dieser wird seither mit Haftbefehl gesucht. Das Landgericht wies die 
Klage ab, das OLG gab ihr statt.           ./.. 
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Entscheidung 
Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung. Der Geschäftsführer der 
Klägerin hat seine nach § 35 GmbH-Gesetz für den Abschluss des Vertrages bestehende 
Vertretungsmacht missbraucht, indem er das Geld nach Auszahlung von dem Anderkonto 
veruntreut hat. Damit war es dem Beklagten nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf die 
Willenserklärung des Vertreters zu berufen, mit der Folge, dass er sich wie ein Geschäftsführer 
ohne Auftrag behandeln lassen muss. Zwar obliegt dem Vertragspartner im Allgemeinen 
keine besondere Prüfungspflicht, ob und inwieweit der Vertreter im Innenverhältnis gebunden 
ist. Wer einen Vertrag mit einer GmbH abschließen will, braucht sich nicht darum zu 
kümmern, ob der Geschäftsführer die Schranken seiner Befugnis einhält. Das Vertrauen ist 
aber dann nicht mehr schutzwürdig, wenn beim Vertragspartner begründete Zweifel an der 
Integrität des Vertreters entstehen müssen. Hier war der Missbrauch der Vertretungsmacht 
durch den Geschäftsführer der Klägerin für den Beklagten aufgrund massiver 
Verdachtsmomente so evident, dass er mit einem der Gesellschafter hätte Kontakt aufnehmen 
oder das Mandat ablehnen müssen. 

 

 

 

 

Wir bemühen uns immer aktuell und fachlich umfassend zu sein. 

Jedoch ersetzt dies die nicht Einzelberatung. 

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr 


